
   

Parlamentssitzung 28. April 2014 Traktandum 7 

0511 Postulat (SVP) "Hochspannungsleitung Wattenwil-Mühleberg" 

Abschreibung; Direktion Planung und Verkehr 

Bericht des Gemeinderates 

Der Vorstoss wurde als „Dringliche Motion (SVP) betr. Hochspannungsleitung Wattenwil-

Mühleberg“ am 14. März 2005 eingereicht und am 02. Mai 2005 vom Parlament als Postulat 

erheblich erklärt. Am 22. Oktober 2007 hat das Parlament die Abschreibung des Postulates 

abgelehnt. 

Ausgangslage 

Seit gut 20 Jahren versucht die BKW Energie AG (in der Folge BKW genannt) die Hochspan-

nungsleitung Wattenwil-Mühleberg von 132 kV auf 220 kV aufzurüsten. Die 32 km lange Lei-

tung geht über eine Strecke von 8 Kilometer über Könizer Gemeindegebiet. Der Ausbau der 

Leitung wäre für die Bevölkerung von Köniz, für die Landschaft und Umwelt und für die Ortsbil-

der ein starker Eingriff vor allem durch wesentlich höhere Masten (bis 88m) und wesentlich 

höhere Stromstärken (220 kV). Im Wangental käme ein 88 Meter hoher Masten im Wohngebiet 

von Niederwangen zu stehen. Die stark höher geplante Leitung tangierte neben kommunalen 

Schutzgebieten die drei Weiler Mengestorf, Liebewil und Herzwil, die alle im „Inventar Schüt-

zenswerter Ortsbilder der Schweiz“ (ISOS) liegen. Deshalb hat die Gemeinde 2006 im aufge-

legten Plangenehmigungsverfahren der Bernischen Kraftwerke Energie AG Einsprache erho-

ben. 

 

Im Vorstosstext der Dringlichen Motion aus dem Jahr 2005 wurde der Gemeinderat aufgefordert 

im Projekt Hochspannungsleitung Wattenwil-Mühleberg aktiv zu werden und unter den 16 be-

troffenen Gemeinden die Federführung zu übernehmen. In der Antwort vom 22. Oktober 2007 

hat der Gemeinderat über den damaligen Stand des Verfahrens berichtet (s. Motionsantwort 

vom 22. Oktober 2007). 

 

Was hat die Gemeinde weiter unternommen 

In der Folge bewilligte das Bundesamt für Energie (BFE) mit der Verfügung vom 26. April 2010 

die Planvorlage der BKW für den Ausbau der Leitung Wattenwil-Mühleberg mit Ausnahme des 

Abschnittes vom Mast 291 bis 302. Dieser Abschnitt liegt im BLN-Gebiet (Bundesinventar 

schützenswerter Landschaften Schweiz) ausserhalb dem Gemeindegebiet von Köniz. Auf die-

ser Strecke forderte das BFE eine Erdverlegung. Gegen diese Verfügung erhoben die Gemein-

de Riggisberg und Mitbeteiligte (Rümligen, Rüeggisberg und Niedermuhlern gemeinsam mit der 

„Interessensgemeinschaft Umweltfreundliche Hochspannungsleitung Wattenwil-Mühleberg“ 

IGUHWM) sowie die Gemeinde Köniz Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, in erster 

Linie, weil nur ein Teil der Strecke verkabelt wurde. Auch die BKW reichte Beschwerde ein, 

aber gegen die 3 Kilometer  lange Verkabelung im BLN-Gebiet 

 

Wegweisendes Bundesgerichtsurteil 

Am 25. Januar 2012 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerden der Gemeinde Rig-

gisberg und Mitbeteiligte sowie der Gemeinde Köniz teilweise gut. Die Antwort befriedigte die 

Einsprechenden nicht, sie war unklar, und die Erdverlegung wurde nicht für alle geschützten 

Gebiete gefordert.  
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Deshalb zogen die Gemeinde Riggisberg und Mitbeteiligte sowie Köniz die Sache ans Bundes-

gericht weiter. Mit dem Entscheid vom 12. November 2012 hiess das Bundesgericht die Be-

schwerden teilweise gut und hob den Plangenehmigungsentscheid des BFE vom 26. April 2010 

auf. Die Sache wurde an das Bundesamt für Energie zurückgewiesen, das BFE dazu verpflich-

tet, weitere Abklärungen vorzunehmen und ihm dafür konkrete Vorgaben gemacht (s. Presse-

mitteilung vom 22. November 2012). Das Resultat war für die Gemeinden Riggisberg und Mit-

beteiligte sowie für Köniz ein grosser Erfolg 

 

Engagement auf nationaler Ebene 

Ende 2007 wurde mit der Initiative von Köniz die nationale Vereinigung „Hochspannung unter 

den Boden / Haute Tension sous Terre“ mit verschiedenen Gemeinden und Interessensgruppen 

aus den Kantonen Wallis, Waadt, Freiburg, Aargau und Bern gegründet. Seit 2008 ist die Ge-

meinde Köniz Mitglied des Vereins und mit der Direktionsvorsteherin Planung und Verkehr als 

Vizepräsidentin im Vorstand vertreten. Dank intensiver Lobbyarbeit und seit 2009 mit einem 

Präsidenten, der Mitglied vom Nationalrat ist, konnten im eidgenössischen Parlament verschie-

den wichtige Vorstösse zum Thema Erdverlegung von Hoch- und Höchstspannungsleitungen 

eingereicht werden. Die überwiesene Motion Fournier (2008) forderte einen detaillierten Kriteri-

enkatalog, erarbeitet von unabhängigen Experten zusammen mit betroffenen Gemeinden und 

Kantonen, als Grundlage für den Entscheid für oder gegen eine Erdverlegung. Weitere für das 

Thema Erdverlegung entscheidende Vorstösse wie „Erdverlegung von Höchstspannungsleitun-

gen als Pilotvorhaben“ (Motion Steiert noch hängig), die parlamentarische Initiative „Effizienz 

und Demokratie beim Ausbau des nationalen Stromnetzes“ (Steiert noch hängig) und „Priorisie-

rung von Erdverkabelungen“ (Motion Fournier) konnten lanciert werden. Letztere Motion wurde 

vom Nationalrat mehrheitlich angenommen. Sie fordert, dass im Plangenehmigungsverfahren 

Projekte zur unterirdischen Verlegung der Hochspannungsleitungen beschleunigt behandelt 

werden und zur Deckung der Mehrkosten der unterirdischen Verlegung einen Zuschlag auf den 

Übertragungskosten von Hochspannungsleitungen erhoben wird.  

 

Sistierung des Verfahrens 

Da die BKW mit Swissgrid (neu zuständig für alle Netze in der Schweiz) daran ist, das weitere 

Verfahren für den Leitungsbau Wattenwil-Mühleberg abzuklären, hat sie ein Gesuch für die 

Sistierung des Verfahrens eingereicht. Vor diesem Hintergrund hat das BFE mit einer Zwi-

schenverfügung vom 28.Januar 2014 betreffend die Sistierung des Plangenehmigungsverfah-

rens reagiert. Das Verfahren über die ganze Leitung wird solange sistiert bis die Wiederauf-

nahme verlangt wird, längstens aber zwei Jahre. 

 

Aufgrund all der getätigten Anstrengungen und wegweisenden Urteilen sieht der Gemeinderat 

keinen Grund das Postulat weiter aufrecht zu erhalten. 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Das Postulat wird abgeschrieben. 

Köniz, 20. März 2014 

 

Der Gemeinderat 

Beilagen 

 Vorstosstext und Antwort des Gemeinderates vom 22.10.2007 

 Pressemitteilung zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 23.2.2011 

 Pressemitteilung zum Urteil des Bundesgerichtes vom 22.11.2012 
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